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 Veröffentlicht am 30.11.2004

Norm

UWG §14 A1

Rechtssatz

Hat der Beklagte durch eine bestimmte Handlungsweise in einen beru2ichen Vorbehaltsbereich eingegri3en,

rechtfertigt dies im Allgemeinen noch nicht die Befürchtung anderer Eingriffe durch andere Handlungsweisen.

Entscheidungstexte

4 Ob 154/04g
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